
 
 

STADT CREUßEN 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 
SITZUNG DES STADTRATES CREUßEN 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 05.12.2022 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 20:45 Uhr  
Ort: Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes in 

Creußen, Bahnhofstraße 11, 95473 Creußen  
 

 
ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Dannhäußer, Martin    

Mitglieder des Stadtrates 

Brendel, Denise    
Busch, Harald    
Freiberger, Georg    
Hauenstein, Rainer    
Lautner, Werner    
Meyer, Stefan    
Nols, Raimund    
Ohlraun, Bernhard    
Preißinger, Petra    
Raimund, Maximilian    
Schmidt, Toni    
Sendelbeck, Elke    
Stapelfeld, Claudia    
Tauber, Mario    
Theisinger, Oliver    
van de Gabel-Rüppel, Renate    

Schriftführer 

Baumgärtner, Klaus    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
  Bürgersprechzeit 
  

154. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung; 

  

155. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung BPlan Gewerbegebiet "BÜHL-
WEST/OST" mit paralleler 12. Änderung Flächennutzungsplan; Abwägung der Stel-
lungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB; Fassung Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss; 

  

156. Bauleitplanung Gemeinde Speichersdorf; Bebauungsplanverfahren Nr. 57 "Spei-
chersdorf - Am Laibacher Weg“; Beteiligung als Behörde oder sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB; 

  

157. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
  

 
Nichtöffentliche Sitzung 
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Erster Bürgermeister Martin Dannhäußer eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des Stadtrates 
Creußen, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung des Stadtrates 
Creußen fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

Bürgersprechzeit  

 
  
 
154. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

der letzten nichtöffentlichen Sitzung; 
 

• 1. Bürgermeister Dannhäußer gibt bekannt, dass die Interims-Kita „Blaichanger“ am 
01.12.2022 seinen Betrieb aufgenommen hat. Derzeit werden 10 Kinder in der KITA 
betreut. Das volle Betreuerteam wird ab 02.01.2023 zur Verfügung stehen. Dann 
werden weitere Kinder die Einrichtung besuchen. Damit ist der Kinderbetreuungs-
bedarf in Creußen gedeckt.  

• Im Jahr 2023 wird die Stad Creußen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 
1.365.020 € erhalten. Das ist ein Plus von 93.448 € im Vergleich zur Zuweisung 
2022. 

• Am 26.11./27.11. fand in Creußen die Hausflurweihnacht statt. Die Veranstaltung, 
so 1. Bürgermeister Dannhäußer, war aufgrund des Engagements der Ausrichter 
und Beteiligten ein voller Erfolg. Das Rahmenprogramm war hervorragend organi-
siert. Die Besucher kamen aus nah und fern. 1. Bürgermeister Dannhäußer bedankt 
sich bei allen mitwirkenden Personen für die gelungene Veranstaltung. 

• Am 02.12.2022 und 09.12.2022 finden die After-Work-Partys statt. Dazu ergeht 
herzliche Einladung. Bei der Verlosung am 09.12.2022 warten interessante Preise 
auf die Besucher.  

• Ab dem 01.01.2023 zieht sich die AOK aus der Fläche zurück und auch in Creußen 
findet ab diesem Zeitpunkt keine Sprechstunde der AOK statt.  

• Die Übergabe des Friedenslichtes findet am 18.12.2022 um 18.00 Uhr in St. Marien 
statt. Hierzu ergeht herzliche Einladung.  

• Auf Anfrage von Elke Sendelbeck führt 1. Bürgermeister Dannhäußer aus, dass die 
Stadtratssitzung nach Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt aufgrund der um-
fangreichen Abwägung auf 18.00 Uhr vorgezogen wurde. So wurde auch die Sit-
zung amtlich bekanntgemacht und in der Einladung entsprechend vermerkt. 

• SR´in van de Gabel-Rüppel bitte um Ergänzung des Protokolls dahingehend, dass 
sie in der öffentlichen Sitzung zum Baugebiet Kapellenberg darauf hingewiesen ha-
be, dass keine Verzögerungen mehr stattfinden sollten. Sie bittet dies aufzuneh-
men. 

• 1. Bürgermeister Dannhäußer berichtet vom konstruktiven und tiefgehenden Ge-
spräch mit der BI Bühl zur Erweiterung des Gewerbegebietes. Es wurden entspre-
chende Zugeständnisse gemacht, die in die Bauleitplanung Eingang finden. 

 
155. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung BPlan Gewerbegebiet 

"BÜHL-WEST/OST" mit paralleler 12. Änderung Flächennutzungsplan; Ab-
wägung der Stellungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB; 
Fassung Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
24.11.2022 und vom Inhalt der durch das Ingenieurbüro RENNER + HARTMANN CON-
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SULT GmbH, Amberg, vorgelegten Abwägungsvorschläge vom 23.11.2022. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 
BauGB) nach Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Creußen 
vom April 2021, Nr. Ausgabe 6, in der Zeit vom 12.04.2021 bis einschließlich 14.05.2021 
durchgeführt wurde. Den Nachbargemeinden, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange wurde mit E-Mail vom 08.04.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Bauleit-
planung bis zum 14.05.2021 gegeben (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
 
A.  Abwägung Stellungnahmen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
 
A 1. Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abge-

geben: 
 

- Regierung von Oberfranken, Bayreuth; 
- Kreisheimatpfleger Landkreis Bayreuth; 
- Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Bamberg; 
- Landesamt für Denkmalpflege, München; 
- Gemeinde Emtmannsberg; 
- Gemeinde Prebitz; 
- Markt Schnabelwaid; 
- Gemeinde Haag; 
- Gemeinde Hummeltal; 
- Stadt Bayreuth; 
- Stadt Pegnitz; 
- PLEdoc GmbH, Essen; 
- Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen; 
- Verein Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 2. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Stellung-
nahmen abgegeben. Die Stellungnahmen dienen der Kenntnisnahme – eine 
Änderung der Planung bzw. der Texte ist nicht veranlasst: 

 
01 Stellungnahme Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost, Hof, vom 13.04.2021; 
  

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vorliegende Planung keine Ein-
wände. 

 
02 Stellungnahme Handwerkskammer für Oberfranken, Bayreuth, vom 28.04.2021; 
 

Keine Äußerung.  
 
03 Stellungnahme IHK für Oberfranken, Bayreuth, vom 12.05.2021; 
 

[…]. Gegen die vorliegende Planung erheben wir keine Einwendungen. 
 
04 Stellungnahme Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr Referat Infra I 3, Bonn, vom 08.04.2021; 
 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung wer-
den Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bun-
deswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
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05 Stellungnahme Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth, vom 

06.05.2021; 
 

[…] nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o. g. Vorhaben keine der-
zeit von der Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern – wahrzunehmenden 
Aufgaben berührt. 

 
06 Stellungnahme Gemeinde Speichersdorf vom 30.042021; 

 

[…]. Vor Seiten der Gemeinde Speichersdorf werden keine Einwände erhoben. […]. 
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Eingang der Stellungnahmen 01 
bis 06. Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja 17 Nein 0 

 
A 3. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben zu be-

rücksichtigende Stellungnahmen abgegeben:  
 
07 Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 26.05.2021; 

 
 Ziff. I. Baurecht 

 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten und wurden, soweit 
möglich und erforderlich im Bebauungsplan ergänzt: 
So werden Sichtdreiecke auf Basis der aktuellen Planung eingezeichnet.  
 
GE Teil West: Die Bauleitplanung schafft die Grundlagen für die Erschließungs- und 
Detailplanung, deshalb kann die endgültige Planung nicht im schon im Bebauungs-
plan berücksichtigt werden. 
 
GE Teil Ost: Die Erschließung der Erweiterungsflächen der Firma Pass-Stanztechnik 
erfolgt vorerst ausschließlich über das bestehende Firmengelände und die beste-
hende Zufahrt. Eine mögliche geplante Straße in Richtung „Im Gärtlein“ und deren 
Anbindung an die Staatsstraße (z.B. Linksabbiegerspur) ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bauleitplanung.   
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Sachstand: 
Ein neues Immissionsschutzgutachten wird erstellt und ist Grundlage der weiteren 
Planung. Die Hinweise und Einwände sind zu beachten und wurden im Bebauungs-
plan ergänzt.  
 

 
 

Sachstand: 
Dem wurde entsprochen. 
 

 
 

Sachstand: 
Dies wurde angepasst. 
 

 
 

Sachstand: 
Der Hinweis ist zu beachten. Die Wegesymbolisierungen sind der Planzeichenver-
ordnung zu entnehmen. Hierbei ist zu beachten, die per Planzeichen im Planteil auf-
gezeigten Radwege entlang der Staatsstraße sind nicht mit Lage festgesetzt, son-
dern als Hinweis auf eine spätere Planung zu verstehen. Hier soll eine Trasse für den 
gewünschten Radweg freigehalten werden. 
 

 
 

Sachstand: 
Auf die Darstellung der Baugrenze wurde bewusst verzichtet, da es sich hier um eine 
Erweiterung des bestehenden Betriebes handelt.  Die bestehende Baugrenze wurde 
erweitert. An die bestehende Baugrenze wurde angeschlossen.  
 

 
 

Sachstand: 
Der Hinweis wurde berücksichtigt und im Plan- und Textteil des Bebauungsplans er-
gänzt. 
 

 
Sachstand: 
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Der Verlauf der neuen Ortsstraße orientiert sich an der Bestandsvermessung sowie 
den aktuellen Luftbildern. Die westliche Abgrenzung der neuen Fahrbahn entspricht 
im Wesentlichen der westlichen Abgrenzung der vorhandenen Fahrbahn. 
 

 
 

Sachstand: 
Die Anbauverbotszone ist im Bebauungsplan als Planzeichen (Zickzack-Linie laut 
PlanZV 15.8) nachrichtlich übernommen und beträgt 20,00 m zur St 2184 (gemessen 
vom äußeren Rand der Fahrbahndecke) gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) sowie Art. 23 und 24 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (Ba-
yStrWG).  
Zur besseren Lesbarkeit wird wiederholt ein Textlicher Hinweis eingefügt. 
 

 
 

Sachstand: 
Eine Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt ist erfolgt, eine abschließende Pla-
nung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich – siehe hierzu Sachstand zu Fehler! V
erweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Die Erschließungsplanung baut auf 
der Bauleitplanung auf. 
 

 
 

Sachstand: 
In der Festsetzung auf dem Planteil des Bebauungsplans, Ziff. 1.2 wird auf die Grafik 
zur Bezugshöhe hingewiesen, die im Textteil unter Ziff. 1.2 (Seite 7) zu finden ist. 
 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Die Verfahrensvermerke wurden überarbeitet. 
 

 
 

Sachstand: 
Die Regierung wurde im Zuge des Verfahrens beteiligt, es wurde jedoch keine Stel-
lungnahme abgegeben. 
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Sachstand: 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sowie die Beschränkung des Flächen-
verbrauchs wurde durch die Stadt Creußen geprüft. Der Erweiterungsbedarf im GE 
Bühl ist im Wesentlichen durch bereits ansässige Unternehmen bedingt.  
Auch bei den anderen Bauleitplanverfahren sind diese Punkte jeweils eine wesentli-
che Grundlage der Planung. Die Hinweise und Einwände sind zu beachten, diese 
Belange liegen der Bauleitplanung zu Grunde.  Auch die Bedenken und Anliegen der 
Bürger sind ein wesentlicher Teil der vorliegenden Bauleitplanung. Es erfolgt eine 
weitere Beteiligung im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Ziff. II. Immissionsschutz 
 

 
 

Sachstand: 
Grundsätzlich bestehen keine Einwände. Die Hinweise und Einwände sind zu beach-
ten, so sind Betriebsleiterwohnung nicht zulässig. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor.Um die Bedenken der 
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Anwohner besonders zu beachten, wurde ein weiteres Immissionsschutzgutachten 
beauftragt, um sicherzustellen, dass keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zuläs-
sig werden.   
 
Ziff. III. Naturschutz 
 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Dem Entwurf zum Bebauungsplan wird ein Plan mit 
den externen Ausgleichsflächen. In der Pflanzenliste in der Grünordnungspla-
nung sind neben den niedrigen Sträuchern auch höhere heimische Straucharten 
aufgeführt, wie Haselnuss, Schlehe, Hartriegel, Holunder…), diese Liste ist eine Liste 
aus der für die Anpflanzung im Zuge der späteren Grünplanung Arten auszuwählen 
sind. Der angesprochene Punkt ist hierbei zu beachten. 
 
Ziff. IV. Wasserrecht 
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Sachstand: 
Die Hinweise und Einwände sind zu beachten. Wie stets sind – soweit erforderlich - 
im Zuge der Erschließungsplanung die erforderlichen wasserrechtlichen Ge-
nehmigungen einzuholen. Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes ist unter 
Nr. „Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.“ zu finden. 
 
Ziff. V. Sonstiges 
 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise und Einwände sind zu beachten. Um eine Stellungnahme des FB 40 – 
wurde nochmals gebeten. Am 01.7.2022 (07:41) wurde per Mail mitgeteilt: „… auch 
von Seiten der Abfallwirtschaft bestehen keine Bedenken. ..: Abfallwirtschaft - Abfall-
recht - Landratsamt Bayreuth …“. 

 
Beschluss: 
 

Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten. Ein Konflikt mit der Bau-
leitplanung bzw. mit den Festsetzungen des Bebauungsplans verbleibt. Fertige Er-
schließungs- und Detailplanungen, die vor Satzungsbeschluss gemacht werden, 
müssen bei Änderung des Bauleitplans, umgeplant werden. Diese werden deshalb 
zum aktuellen Verfahrensstand nicht beauftragt und können auch nicht in die Bau-
leitplanung eingearbeitet werden. 
 
Ja 17 Nein 0 

 
08 Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth - 

Münchberg vom 10.05.2021; 
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…“ 
 

Sachstand: 
Die Hinweise und Einwände sind zu beachten und wurden in den Hinweisen zum 
Bebauungsplan (Ziff. 2.1) sowie im Umweltbericht (Ziff. 4.4) berücksichtigt. 
 
Beschluss: 

Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 17 Nein 0 

 
09 Stellungnahme Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth, 

vom 15.04.2021; 
 

 

 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.12.2022  Seite 12 von 77 
 

 

 
 
Beschluss: 

Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 17 Nein 0 
 

10 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof vom 14.05.2021; 
 

 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Im Umweltbericht zum Bebauungsplan ist bereits ei-
ne Bodenfunktionsbewertung auf Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen (Über-
sichtsbodenkarte Bayern, Umweltatlas Boden, Denkmalatlas Bayern…) erfolgt (siehe 
Ziff. 4.4). Als Vermeidungsmaßnahme dienen die Festsetzungen zur Versiegelung, 
Ziff. 1.21:  
„Fußwege, wenig befahrene Fahrspuren und Stellplätze sind nur im unbedingt not-
wendigen Umfang zu befestigen. Hierfür sind versickerungsfähige Beläge zu ver-
wenden (z.B. Rasengittersteine, Natur- und Betonsteinpflaster mit Rasenfugen, was-
sergebundene Decken, Schotterrasen oder Fahrspuren mit durchlässigen Zwischen-
räumen).“ 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. 
 
Beschluss: 

Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 17 Nein 0 

 
11 Stellungnahme Staatliches Bauamt Bayreuth vom 12.05.2021; 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind bei den Hinweisen im Textteil enthalten (Ziff. 
2.1). 
 

 

  
 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. „Den Vorschlag einer Kreuzungsvereinbarung erstellt 
das StBA … jeweils auf Grundlage der Detailplanung (kein Hindernis für die Bauleit-
planung)“ (Besprechung mit dem StBA Bt am 27.04.2022). Die Detailplanung usw. 
u.a. der Linksabbiegerspur erfolgt im Zuge der Erschließungsplanung, nicht im Zuge 
der Bauleitplanung, ebenso die Erbringung der nötigen Nachweise.   
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. 
  
Beschluss: 

Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
 
Ja 17 Nein 0 
 

12 Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH, Kulmbach, vom 22.04.2021; 
 

 

 

 
 

Sachstand: 
Der Hinweis ist zu beachten und im Zuge der Erschließungsplanung und -umsetzung 
zu berücksichtigen. 
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Sachstand: 
Der Hinweis ist zu beachten und im Zuge der Erschließungsplanung und -umsetzung 
zu berücksichtigen. 
 

 
 

Sachstand: 
Die Trafostation wird als Platzhalter in die Planung übernommen. Die genaue Lage 
ist im Zuge der Erschließungsplanung festzulegen. 
 

 
 

Sachstand: 
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Der Hinweis ist zu beachten und im Zuge der Erschließungsplanung und -umsetzung 
zu berücksichtigen. 

 

 

        
 
Sachstand: 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Leitungen wurden im Plan geändert bzw. er-
gänzt (gemäß Bestandsplan Strom, siehe Anlage). 
 
Beschluss: 

Die angesprochenen Belange werden berücksichtigt. Die Bayernwerk Netz GmbH ist 
frühzeitig zu informieren. Der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb ihrer Anlagen 
sind zu gewährleisten. Abstimmungen sollen im Zuge der Erschließungsplanung 
und -umsetzung erfolgen. Es ist bei Bedarf eine Fläche für eine Transformatorensta-
tion durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu sichern.  Zwischen den vom 
Stellungnehmenden vertretenen Belangen und der Planung besteht kein Konflikt. 

 
Ja 17 Nein 0 
 

13 Stellungnahme Vodafone GmbH, Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürn-
berg, vom 11.05.2021; 
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Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Der Leitungsträger ist frühzeitig zu in-
formieren, der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen sind zu gewähr-
leisten. Im Zuge der Erschließungsplanung und –ausführung haben weitere Abstim-
mungen zu erfolgen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des 
Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
 
Ja 17 Nein 0 
 

14 Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg, vom 09.05.2021; 
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Sachstand: 
Die Hinweise werden ggf. im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Der Leitungsträger ist frühzeitig zu in-
formieren. Der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen sind zu gewähr-
leisten. Abstimmungen sollen im Zuge der Erschließungsplanung und –umsetzung 
erfolgen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Be-
bauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja 17 Nein 0 
 

15 Stellungnahme Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe, 
Creußen, vom 09.05.2021; 
 
[…] 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und im Zuge der Erschließungsplanung zu berück-
sichtigen. Bei Bedarf sind entsprechende bauliche Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja 17 Nein 0 

 
B.  Abwägung Einwendungen und Hinweise von Bürgern und Verbänden im Zuge 

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
 

16 Stellungnahme Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bayreuth, vom 10.05.2021; 
 

 

 

 
 

Sachstand: 
Weitere Festsetzungen bei Einfriedungen aufnehmen? Bisher wie der angrenzende 
Bebauungsplan. 
 
Bei einem Gewerbegebiet sind nicht die gleichen Festsetzungen wie bei Wohngebie-
ten möglich, zum Beispiel sind andere Ansprüche an die Einfriedung die Regel. Vor-
schlag für eine geänderte Festsetzung bei 1.13: „Als Einfriedung sind nicht blickdich-
te Einfriedungen aus Holz und / oder Metall, einschließlich Maschendraht- und Stahl-
gitterzäunen zulässig. Die Hinterpflanzung von Einfriedungen ist zulässig und er-
wünscht. Gabionenwände sind nicht zulässig. Die Höhe von Einfriedungen darf ma-
ximal 2,00 m betragen. Als Bezugshöhe gilt neben der Oberkante Einfriedung, die 
Straßen- und Gehsteigoberkante, ansonsten die Geländekante. Unter den Einfrie-
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dungen sind aus Artenschutzgründen Sockel und Sockelmauern über einer Höhe 
von 0,02 m über Geländeoberkante als tiergruppenschädigende Anlagen nicht zuläs-
sig. Zwischen Zaun und Sockel ist ein Abstand von mindestens 0,08 m einzuhalten. 
Der Verlauf der Zäune ist dem Gelände anzupassen. Bei Einfriedungen und Bepflan-
zungen sind Sichtfelder nach den gültigen Vorschriften freizuhalten.“ 
 

 
 
Sachstand: 
Der vorliegende Bebauungsplan soll die Voraussetzungen für die gewünschte Fort-
setzung des Radweges schaffen. 
 

 

 
 
Sachstand: 
Die vorgebrachten Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. 
 

 
 

Sachstand: 
Keine Ausnahme für Nebengebäude, Garagen und Carports. 
 

 
 

Sachstand: 
Festsetzungen zu Versiegelungen sind im Vorentwurf bereits in Ziff. 1.21 enthalten:  
„Fußwege, wenig befahrene Fahrspuren und Stellplätze sind nur im unbedingt not-
wendigen Umfang zu befestigen. Hierfür sind versickerungsfähige Beläge zu ver-
wenden (z.B. Rasengittersteine, Natur- und Betonsteinpflaster mit Rasenfugen, was-
sergebundene Decken, Schotterrasen oder Fahrspuren mit durchlässigen Zwischen-
räumen).“ 
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Sachstand: 
Sachstand zur zwingenden Solarnutzung: Die vorgebrachten Hinweise sind zu be-
achten. Im östlichen Geltungsbereich ist auf einem Teil der Erweiterungsfläche So-
larnutzung geplant (auf der Freifläche). 
 

 
 

Sachstand: 
Die vorgebrachten Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. 
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Sachstand: 
Die vorgebrachten Hinweise sind grundsätzlich zu beachten.  Für die Ortsrandein-
grünung ist bereits im Vorentwurf eine Grünfläche von 8,00 m Breite vorgesehen 
(Festsetzung durch Planzeichen), auch für einen Saum ist hier Platz. Ausschnitte aus 
dem Vorentwurf: 
  

    
 
Die Gehölzliste im Grünordnungsplan ist eine Auswahl-Liste standortgerechter Arten.   
Die genaue Pflanzung ist im Zuge der Grünplanung (Pflanzplanung) festzulegen und 
anzupassen. Die Festsetzungen wurden / sind angepasst. 
 

 
 
Sachstand: 
Die vorgebrachten Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. 
 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.12.2022  Seite 26 von 77 
 

 

 

 
 

Sachstand: 
Es liegen keine Hinweise auf zu erwartende Beeinträchtigungen durch Geruchsstoffe 
oder andere in der Stellungnahme genannten Beeinträchtigungsquellen vor.  
Hierzu wird auf die Stellungnahme des Landratsamtes zum Immissionsschutz ver-
wiesen: Es bestehen seitens der zuständigen Fachstelle keine Bedenken gegen das 
Vorhaben. 
 
Beschluss: 
Im Bebauungsplan ist eine Zisternenpflicht vorzusehen. 
 
Ja 1 Nein 16 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten. Die Hinweise werden so 
weit möglich in den Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans 
und der Flächennutzungsplan-Änderung berücksichtigt. Bei den Festsetzungen un-
ter 1.6 „Dachdeckung“ bleibt es bei der Formulierung. Ein Konflikt mit der Bauleitpla-
nung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja 17 Nein 0 
 

17 Stellungnahme Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Bayreuth, vom 
12.05.2021; 
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Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt insofern vor. Die vorliegenden 
Flächenausweisungen sind aus Sicht der Stadt Creußen notwendig, um den Bestand 
vorhandener Betriebe zu sichern. 
 
Ja 16 Nein 1 
 

18 Stellungnahme Bürger 1 vom 05.05.2021; 
 

 
 

 
 

Sachstand: 
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Die Stadt Creußen muss zwischen Erhalt der ansässigen Wirtschaftsbetriebe und 
den Belangen der Landwirtschaft entscheiden. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Einwände sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt insofern vor.  Die vorliegenden 
Flächenausweisungen sind aus Sicht der Stadt Creußen notwendig, um den Bestand 
vorhandener Wirtschaftsbetriebe zu sichern. Dies wird hier höher gewichtet als der 
Erhalt landwirtschaftlicher Flächen an dieser Stelle. Zufahrten und Ähnliches sind so 
zu regeln, dass die landwirtschaftliche Nutzung der verbleibenden Flächen gesichert 
ist und weitere Beeinträchtigungen verhindert werden 
 
Ja 17 Nein 1 
 

19 Stellungnahme Bürger 2 vom 02.05.2021; 
 

 

 

 

 
 
20 Stellungnahme Bürger 3 vom 02.05.2021; 
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Unterschrift, Adresse 
  

 
 

21 Stellungnahme Bürger 4 vom 03.05.2021; 
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22 Stellungnahme Bürger 5 vom 03.05.2021 bzw. 29.04.2021; 
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23 Stellungnahme Bürger 6 vom 05.05.2021; 
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24 Stellungnahme Bürger 7 vom 03.05.2021; 

 

 
 

25 Stellungnahme Bürger 8 vom 02.05.2021; 
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26 Stellungnahme Bürger 9 vom 05.05.2021; 
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27 Stellungnahme Bürger 10 vom 08.05.2021; 
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28 Stellungnahme Bürger 11 vom 13.05.2021; 
 

 

 

 

 
 

29 Stellungnahme Bürger 12 vom 08.05.2021; 
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30 Stellungnahme Bürger 13 vom 08.05.2021; 
 

 

 
 
31 Stellungnahme Bürger 14 vom 13.05.2021; 
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32 Stellungnahme Bürger 15 vom 08.05.2021; 
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33 Stellungnahme Bürger 16 vom 13.05.2021; 
 

 

 

 
 
34 Stellungnahme Bürger 17 vom 11.05.2021; 
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35 Stellungnahme Bürger 18 vom 10.05.2021; 

 

 

 

 
 
36 Stellungnahme Bürger 19 vom 13.05.2021; 
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37 Stellungnahme Bürger 20 vom 14.05.2021; 
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38 Stellungnahme Bürger 21 vom 08.05.2021; 
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39 Stellungnahme Bürger 22 vom 14.05.2021; 
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40 Stellungnahme Bürger 23 vom 08.05.2021; 
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41 Stellungnahme Bürger 24 vom 14.05.2021; 
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42 Stellungnahme Bürger 25 vom 13.05.2021; 
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43 Stellungnahme Bürger 26 vom 12.05.2021; 
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44 Stellungnahme Bürger 27 vom 13.05.2021; 
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45 Stellungnahme Bürger 28 vom 13.05.2021; 
 

 

 

 
 
46 Stellungnahme Bürger 29 vom 13.05.2021; 
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47 Stellungnahme Bürger 30 vom 13.05.2021; 
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48 Stellungnahme Bürger 31 vom 12.05.2021; 
 

 
 

49 Stellungnahme Bürger 32 vom 17.05.2021; 
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50 Stellungnahme Bürger 33 vom 17.05.2021; 
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51 Stellungnahme Bürger 34 vom 10.05.2021; 
 

 

 
 

52 Stellungnahme Bürger 35 vom 13.05.2021; 
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53 Stellungnahme Bürger 36 vom 14.05.2021; 
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54 Stellungnahme Bürger 37 vom 10.05.2021; 

 

 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.12.2022  Seite 65 von 77 
 

 

 

 

 

 
 
 
55 Stellungnahme Bürger 38 vom 09.05.2021; 
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56 Stellungnahme Bürger 39 vom 11.05.2021; 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 Stellungnahme Bürger 40 vom 08.05.2021; 
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58 Stellungnahme Bürger 41 vom 08.05.2021; 
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59 Stellungnahme Bürger 42 vom 07.05.2021; 
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60 Stellungnahme Bürger 43 vom 08.05.2021; 
 

 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 05.12.2022  Seite 71 von 77 
 

 

 
 

61 Stellungnahme Bürger 44 vom 11.05.2021; 
 

 

 
 

62 Stellungnahme Bürger 45 vom 08.05.2021; 
 

 
 
63 Stellungnahme Bürger 46 vom 08.05.2021; 
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64 Stellungnahme Bürger 47 vom 08.05.2021; 
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Sachstand zu den Stellungnahmen im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung Nr. 19 bis Nr. 64: 
Die Stadt Creußen will und muss die Interessen der Bürger wie in jeder Bauleitpla-
nung berücksichtigen, muss aber auch die Anforderungen an den Wirtschaftsstandort 
Creußen berücksichtigen. Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde durchge-
führt, um die betroffenen Bürger frühzeitig zu informieren, weitere Gespräche haben 
stattgefunden. Weitere Beteiligungsschritte zum Verfahren erfolgen mit Veröffentli-
chung der Planung unter anderem im Internet. 
 
Die in den Stellungnahmen vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten, 
mit den unten genannten Ausnahmen. 
 
Geschwindigkeitsbegrenzung: Die Stadt Creußen befürwortet grundsätzlich eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der St 2184 ab Einfahrt nach Neueben und wird 
versuchen diese Begrenzung dringend durchzusetzen. Dies ist aber nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplan-Verfahrens. 
 
Radweg und Überquerung:  Ausreichende Geh- und Radwege mit sicheren Que-
rungen sind aus Sicht der Stadt Creußen gewünscht, deren Berücksichtigung als 
Festsetzung erfolgt aber ohne Festsetzung der genauen Lage, um deren späteren 
Bau zu sichern, ohne durch Festsetzungen Konflikte mit Erschließungsplanungen zu 
schaffen. 
 
Orts- und Landschaftsbild, Lage zur Straße:  Das Gewerbegebiet und die Staats-
straße sind nicht erst seit Kurzem Bestand: Am 18.08.1994 ist der Bebauungsplan 
Bühl – Gewerbegebiet rechtskräftig geworden, der Bebauungsplan für das Wohnge-
biet Bühl III wurde am 28.08.1998 rechtskräftig. Als Vermeidungsmaßnahme ist am 
Rand der neuen Gewerbeflächen auf den öffentlichen Grünflächen im Westen und 
Osten eine Ortsrandeingrünung vorgesehen. 
 
Verbindung Wohngebiet Bühl und Bereich Schule / Sonnenleite / Sonnenhöhe / 
Im Gärtlein: Eine solche Verbindung hält die Stadt Creußen für sinnvoll; diese ist in 
der Vorplanung, aber nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Einwände 
gegen eine solche angedachte Verbindung sind hier nicht zu behandeln (unbeacht-
lich), da diese Verbindung nicht Gegenstand dieses Verfahrens ist. Trotzdem ist hier 
der Vermutung, dass das Gewerbegebiet über die Sonnenleite erschlossen werden 
soll, deutlich zu widersprechen. Dies wäre auch aus Sicht der Stadt Creußen nicht 
sinnvoll und nicht gewünscht. 
 
Ein Wohngebiet ohne Belastungen durch angrenzende Nutzungen gibt es nicht, des-
halb gibt es Grenzwerte für zumutbare Belastungen. Auch Themen wie verunreinig-
te Luft, Abgase, Feinstaub, Schadstoffe … sind gesetzlich geregelt und unterlie-
gen der Überwachung durch Behörden und Fachstellen, wie der Immissionsschutz-
behörde am Landratsamt. Die zuständigen Fachstellen wurden beteiligt und haben 
keine diesbezüglichen Einwände vorgebracht. 
 
Die Festsetzungen zum Immissionsschutz werden gemäß dem vorliegenden Gut-
achten gefasst. Als Ersatz und Aktualisierung für die Schalltechnische Untersuchung 
(Gutachten Nr. 170145) vom 31.08.2017, sowie eine ergänzende Stellungnahme 
vom 29.04.2019 wurde für ein weiteres aktuelleres Gutachten das Büro IBAS in Bay-
reuth beauftragt (21.12636-b01 vom 30.10.2022). Die Ergebnisse des Gutachtens 
wurden in die Festsetzungen zum Immissionsschutz (Ziff. 1.11), sowie die Hinweise 
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und den Textteil eingearbeitet.  
Neben dem Gewerbelärm ist der Verkehrslärm Thema dieses Gutachtens.  
Die Grenzwerte (zumutbare Belastung laut gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien) 
werden laut aktuellem Gutachten auch ohne Lärmschutzwall oder Lärmschutzwand 
eingehalten. Die Planungen der Firma Pass-Stanztechnik wurden (trotzdem) den 
Einwendungen entsprechend geändert. Im Bebauungsplan wurde im Bereich der 
Erweiterung nach Osten ein Lärmschutzwall festgesetzt, sowie die Grenze der 
Gewerbeflächen weiter von der Bebauung weggerückt, um die Belastungen noch 
weiter unter die zulässigen Grenzwerte zu drücken. Auch bestehende Belastungen 
(durch Lüftungsanlagen oder geöffnete Tore) können dadurch verringert werden. Be-
stehende Belastungen sind aber nicht in den Festsetzungen zu den Erweiterungsflä-
chen zu behandeln, sondern sind von den Gutachtern im Rahmen ihrer Untersu-
chungen zu berücksichtigen. Die Umsetzung der Festsetzungen auch vorausgegan-
gener Bauleitplanungen ist durch die Stadt Creußen und die entsprechenden Fach-
stellen zu kontrollieren. 
 
Flächenbedarf („Verdoppelung der Gewerbeflächen, Erhalt landwirtschaftlicher Flä-
chen …“): Die Stadt Creußen versucht den für den Erhalt und die Sicherung der Be-
triebe und Arbeitsplätze vor Ort notwendigen Mindestbedarf, sowie absehbaren Zu-
satzbedarf zu sichern. Sowohl für die Erweiterung Ost, als auch die Erweiterung 
West liegen Anfragen örtlicher, angrenzender Betriebe vor. Detaillierter wird der Be-
darfsnachweis im Textteil zur Bauleitplanung behandelt. 
 
Ein Wertverfall bei einer bisherigen Ortsrandlage ist bei weiterer Bebauung mög-
lich, allerdings muss jeder, der an den Ortsrand baut, wissen: Einen Rechtsanspruch 
auf Ortsrandlage gibt es unseres Wissens nicht. 
 
Für den Verlust von Acker- und intensiven Grünlandflächen sowie von Altgrasflu-
ren erfolgt der naturschutzrechtliche Ausgleich auf externen Ausgleichsflächen im 
Stadtgebiet von Creußen bzw. auf Flächen im Süden der Gemeinde Haag. 
 
Beschluss zu den Stellungnahmen Nr. 19 bis Nr. 64: 
Die vorgebrachten Hinweise und Einwände sind grundsätzlich wie im Sachstand auf-
geführt zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des 
Bebauungsplans verbleibt / liegt vor in Bezug auf folgende Punkte:  
 

In der Planung und gemeindlichen Abwägung werden weitgehende Vermeidungs-
maßnahmen vorgesehen um Beeinträchtigungen soweit möglich zu vermeiden;  
danach verbleibende, zulässige und zumutbare Beeinträchtigungen der Bevölkerung, 
des Naturhaushaltes, des Orts- und Landschaftsbildes, der Flächenschutz mit dem 
Erhalt landwirtschaftlicher Flächen, sowie evtl. weitere beeinträchtigte Belange,  
werden geringer gewichtet als der Belang Erhalt und Sicherung der Betriebe und Ar-
beitsplätze vor Ort. Im Bereich B (geplante Photovoltaikanlage) ist der geplante akti-
ve Lärmschutz von 2 auf 3 m zu erhöhen. Entlang der geplanten GVS Richtung Gärt-
lein ist der Lärmschutzwall um 15 m zu verlängern. Im Bereich B wird die bauliche 
Ausnutzbarkeit auf 2 Vollgeschosse begrenzt. 
 
 
Ja 17 Nein 0 
 

65 Stellungnahme Firma PASS Stanztechnik AG, Creußen, vom 05.05.2021; 
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Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt nicht vor. 
 
Ja 17 Nein 0 
 

C. Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

Der Stadtrat billigt die Entwürfe des qualifizierten Bebauungsplanes mit integrierter 

Grünordnung Gewerbegebiet „BÜHL - WEST/OST“ und der 12. Änderung des 

Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Creußen, jeweils 

in der Fassung vom 05.12.2022, unter Berücksichtigung der im Zuge der Beteiligung 

nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB gefassten Beschlüsse. Die Verwaltung und 

das Planungsbüro werden beauftragt, das Verfahren gemäß BauGB weiter 

durchzuführen.   

 
Ja 17  Nein 0   
 
156. Bauleitplanung Gemeinde Speichersdorf; Bebauungsplanverfahren Nr. 57 

"Speichersdorf - Am Laibacher Weg“; Beteiligung als Behörde oder sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB; 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
22.11.2022 sowie vom Inhalt des Schreibens der Gemeinde Speichersdorf vom 
18.11.2022 nebst dem Planteil des Bebauungsplans Nr. 57 „Speichersdorf – Am Laiba-
cher Weg“. Belange der Stadt Creußen werden durch die Planung nicht berührt. Beabsich-
tigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen, die für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung der Planung der Gemeinde Speichersdorf von Bedeutung 
sind, liegen nicht vor.  
 
Einwendungen werden nicht erhoben. 
 
Ja 17  Nein 0   
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157. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
 

• 2. Bürgermeister Nols erkundigt sich, warum heuer vor dem Rathaus kein Christ-
baum steht. Es sei seiner Meinung nach wichtig, dass im kommenden Jahr wieder 
ein Christbaum aufgestellt wird.  

• SR´in Stapelfeld teilt mit, dass die BI Bühl auf sie zugekommen sei und sie die 
Rückmeldung geben könne, dass das Treffen mit Stadt und Pass als sehr konstruk-
tiv empfunden wurde. 

• SR´in Sendelbeck erkundigt sich nach der Aufstellung der Schilder in Gottsfeld. 

• SR´in Brendel weist auf den Adventsmarkt in der Schule am 08.12.2022 ab 16.30 
Uhr hin. Es ergeht Einladung an den Stadtrat. 

 
NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
 

Gegen das Protokoll der Stadtratssitzung vom 21.11.2022 werden keine weiteren Einwen-
dungen erhoben. Es gilt somit der der Ergänzung aus dieser Sitzung als genehmigt.  
 
Damit sind alle Beratungspunkte der Sitzung behandelt und Erster Bürgermeister Martin 
Dannhäußer schließt die Sitzung.  
 
 
 
 

Martin Dannhäußer   Klaus Baumgärtner 
Erster Bürgermeister   Protokollführer 

 


